
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. Juni 2026  

 
 Nr. 2026/1048  

 

Abrechnung: Neuendorf, Dorfstrasse, Gemeindegrenze Niederbuchsiten bis 
Gemeindegrenze Härkingen, Sanierung Ortsdurchfahrt mit Instandsetzung / Neubau 
Kunstbauten, Vorprojekt und Bestandesaufnahmen 
  

1. Erwägungen 

In den Jahren 2017 und 2018 wurde für die Dorfstrasse in Neuendorf das Vorprojekt erarbeitet. 
Gleichzeitig erfolgten die Bestandesaufnahmen sowie die Auswertungen der Belags- und Fun-
dationsschichtuntersuchungen. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 49'343.55 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 150'829.15 
 

Total Aufwendungen 200'172.70 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 
2015, Objektkredit Nr. 3TK.01126.P  200'000.00   
     

Total Kredite  200'000.00  200'000.00 

./. Zahlungen an Dritte    200'172.70 

Kreditüberschreitung  172.70 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  200'172.70   
./. Aufwendungen nach 1. Januar 2019  36'399.45   
  163'773.25   
Total Gemeindebeitrag: 32.11 % von Fr. 163'773.25    52'587.60 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    52'500.00 

restlicher Gemeindebeitrag    87.60 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über Sanierung Ortsdurchfahrt mit Instandsetzung / Neubau 
Kunstbauten, Vorprojekt und Bestandesaufnahmen, im Gesamtbetrag von  
Fr. 200'172.70 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 172.70, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 87.60 der Einwohnergemeinde Neuendorf in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320000/Projekt Nr. 3TK.01126.P.62 «Gemeindebeiträge» gutzuschreiben. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (stj/fls)  
Kantonale Finanzkontrolle 
Gemeindepräsidium Neuendorf, Roggenfeldstrasse 12, 4623 Neuendorf (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Neuendorf, Roggenfeldstrasse 12, 4623 Neuendorf (Rechnung des Amtes 

für Verkehr und Tiefbau folgt separat) 


